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Beschlussvorschlag:

l. Sachentscheidung:

Der vom Amt fiir Mobilitat und Tiefbau aufgestellten Entwésserungsplanung (Ubersichtslageplan
Blatt Nr. 1(1); Lageplan Blatt Nr. 1(3) bis 3(3) vom 19.10.2022) und der baulichen Ausfihrung wird
zugestimmt.

Il. Finanzielle Auswirkungen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass flr die entwasserungstechnischen Erschlielungsmafinah-
men Kosten in Hohe von ca. 7,00 Mio € anfallen. Dem gegenuber stehen Einnahmen (Kanalan-
schlussbeitrage) in Hohe von ca. 900.000 €.
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Die v.g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:

Teilfinanzplan
NI, Bezeichnung I-!aush.- Betrag Bemerkungen

jahr €

Produktgruppe 1101 | Abwasserbeseitigung

InvestitionsmafR nah- 4234 | Albachten, 6stl. Erw. sudl. Teil,

me Bpl 572

Auszahlungen 2023 2.000.000
2024 2.000.000
2025 2.500.000
2026 500.000

Investitionsmaf nah- 0006 [Kanalanschlussbeitrage nach

me KAG

Einzahlungen ab 2025 900.000

Saldo 6.100.000

Die zur Finanzierung in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 erforderlichen Ermachtigungen sind im
Haushaltsplan 2023 bei den o. g. InvestitionsmalRnahmen veranschlagt. Mehrbedarfe gegentber der
bisherigen Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden zum
Haushaltsplanentwurf 2024 angemeldet und im investiven Budget der o. g. Produktgruppe
aufgefangen.

Begrindung:

1. Voraussetzungen

Munster als wachsende Stadt mit defizitarem Wohnraumangebot generiert mit dem Handlungskon-
zept Wohnen (HKW) und dem Baulandprogramm 2022 — 2030 (Ratsbeschluss vom 26.10.2022) neue
Wohnstandorte um insgesamt das notwendige Neubauvolumen zu erreichen.

Der Uber einen stadtebaulichen ldeenwettbewerb entwickelte Bebauungsplan Nr. 572 erlangte am
16.07.2021 Rechtskraft und setzt die Entwicklung des Stadtteils Albachten fort. Unter Berlcksichti-
gung der Bedirfnisse und Befirchtungen der Altanlieger vor Uberflutungen und der allgemeinen Kii-
maveranderung mit Starkregenereignissen und Hitzeperioden, entwickelte sich ein zukunftsweisen-
des, wasserwirtschaftliches ErschlieBungskonzept.

Uber den interdisziplindren ErschlieRungsansatz (Entwésserung/ Verkehrsanlagen/ Freiraum) im Zu-
ge der Vorplanung in Zusammenarbeit mit dem Buro Ramboll Studio Dreiseitl wurde die Entwurfs-
und Ausfuhrungsplanung durch das Blro NTS baureif geplant.

Ziel der Entwasserungsplanung ist die

e Entwicklung eines zukunftsweisenden, oberflachennahen Regenwasserkonzeptes un-
ter Inanspruchnahme von offentlichen Verkehrs- und Grinflachen und der nutzbaren
Potentiale auf den privaten Grundstlicken

e Nachweis der Uberflutungssicherheiten mit notwendigen Gelandemodellierungen und
Definition der Notwasserwege im Planungsgebiet unter Berlcksichtigung der westli-
chen, angrenzenden Bestandsbebauung.

e Integration in das Freiraumkonzept unter Berlcksichtigung der unterschiedlichsten
Nutzungsanforderungen und der Ableitungs- und Uberflutungssicherheit.

V/0779/2022



Die hier aufgefuhrte wasserwirtschaftliche ErschlieRungsplanung tragt zur Umsetzung der folgenden
Ziele zur Klimaanpassung und Nachhaltigkeitsstrategie bei:

13 MASSNAHMEN ZUM 1 4 LEBENUNTER

KLIMASCHUTZ

— T
ZIELE FUR © é b

NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG

WASSER

Die ErschlieBungsmalinahme Bebauungsplan 572 ist im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK 2021 —
2026) unter der Malnahmenart A1 — Erganzungsmal3nahmen mit der Nr. 1.1.632 gefuhrt

und basiert auch auf dem Handlungskonzept Klimaanpassung 2030 - (Vorlage V/0779/2019)
Malnahmen S2 ,Wassersensible Stadtentwicklung®

Korrespondierend zur Entwasserungsplanung wird der Baubeschluss der Stral’enplanung in den se-
paraten Vorlagen V/0781/2022 (Neubaugebiet Albachten Ost, Bebauungsplan 572) und V/0778/2022
(Anbindung des Neubaugebietes an die Weseler Strafde) in den Sitzungen am 26.01.2023 der Be-
zirksvertretung Minster-West und dem AVM am 08.02.2023 zur Entscheidung vorgelegt.
Der Baubeschluss zur Ausfuhrung des zentralen Freiraums wird nachgelagert vorgelegt.

2. Beschreibung der BaumaRnahme
Das Planungsgebiet entwassertim Trennsystem.
Die Niederschlagswasservorflut wird Gber ein Nebengewasser des Kannenbachs sichergestellt.

Im Zuge der erforderlichen, erschliefungsrelevanten Kanalbaumalnahmen aul3erhalb des Planungs-
gebietes in der Litke Geist und Steinkuhle werden erste Teilbereiche der hydraulischen Sanierungs-
malnahme Hohe Geist mit umgesetzt.

Schmutzwasser:

Das Schmutzwasser des Planungsraumes wird klassisch Uber Freigefallekanale gesammelt und dem
geplanten Schmutzwasserpumpwerk mit Hochbauteil, Hohe der Gemeinbedarfsflache im Sid-Osten
der Planungsflache zugeleitet. Uber die geplante Druckrohrleitung Richtung W esten in den StraRen
Lutke Geist und Steinkuhle erfolgt der Anschluss an die vorhandene Schmutzwasserdruckrohrleitung
in der Osthofstralle und die Ableitung des Schmutzwassers zur Hauptklaranlage in Minster Coerde.
Die bauliche Ausfuhrung der Druckrohrleitungstrasse im Bereich der Bestandsbebauung Litke Geist
und Steinkuhle wird zusammen mit der hydraulischen Sanierung der Mischwasserkanalisation in die-
sem Strallenzug umgesetzt (\V/0784/2022).

Regenwasser:
Das Bewirtschaftungskonzept fir Regenwasser basiert auf der durchgangig oberflachennahen Ablei-

tung in Kombination mit dezentraler und zentraler Retention. Durch die Schaffung integraler Struktu-
ren und einer Vernetzung von privaten und 6ffentlichen Malnahmen der Niederschlagswasserbewirt-
schaftung wird ein erlebbares und leistungsstarkes System entstehen, das dem Prinzip des naturli-
chen Wasserhaushalts aus Verdunstung, Versickerung und Ableitung nachempfunden ist.
Stadtebaulich wird dieses Konzept durch die festgesetzte Begriinung von Dachflachen gestarkt.

Der Weg des Regenwassers im Einzugsgebiet verlauft vom privatem Grundstiick mit Griindach und
oberflachennahem Ableitungssystem Uber Rinnen, Mulden und Raingarden im offentlichen Stral3en-
raum in Richtung des zentralen Grunzuges. Dort wird das Regenwasser vom geplanten, verbinden-
den Grabensystem aufgenommen und in die im Sudosten gelegenen drei kaskadenformig, hinterei-
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nandergeschalteten Regenrlckhaltebecken geleitet. Der Ablauf der Regenrtckhaltebecken erfolgt,
sudlich der Sendener Stiege, gedrosselt in das sich anschlieliende Nebengewasser des Kannen-
bachs.

Auf eine Regenwasserbehandlung im Planungsgebiet kann verzichtet werden, da die Sammlung und
Ableitung der Stral’enabflisse tber begrinte Mulden und Graben mit belebter Bodenzone erfolgt.

Um das Risiko einer Uberflutungsgefahrdung fiir die westlichen und stidwestlich angrenzenden
Nachbargrundsticke zu minimieren sind erhebliche Gelandemodellierungen erforderlich. Hierdurch
kann im Starkregenfall das Wasser kontrolliert nach Osten Richtung ,freie Landschaft® und Vorfluter
geleitet werden.

Die gesicherte Vorflut der Niederschlagswasserableitung bietet ein Nebengewasser des Kannen-
bachs. Der hydraulische Nachweis sowie die Leistungsfahigkeit des Gewassers/ des Gewassersys-
tems Kannenbach wurde durch das Hochwasserwirtschaftliche Gutachten des Blros Sonnichsen in
2021 nachgewiesen.

Alle notwendigen Verlegungen von Versorgungsleitungen der Stadtnetze sowie die Etablierung der
,Kalten Nahwarme"“im Gebiet wurden im Planungsprozess bericksichtigt und im Rahmen der geplan-
ten Baumalnahmen detailliert abgestimmt.

3. Ausschreibung und Bau
Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen durch die Stadt Minster in Zusammenarbeit mit dem
Blro NTS.

Der Baubeginn fur den ersten Bauabschnitt, Schmutzwasserpumpwerk und Grobprofilierung der Re-
tentionsbecken im Suden der Planungsflache, sowie der Umbau der Weseler Stral3e zu einer lichtsig-
nalgesteuerten Kreuzung (siehe Vorlage V/0778/2022) ist zu Beginn des 3. Quartals 2023 geplant.
Der Baubeginn fir den zweiten Bauabschnitt der Stral3en- und Tiefbauarbeiten im Baugebiet, der die
zentrale Nord-Sld-ErschlieBungsachse beinhaltet, sowie die Anbindung der Schmutzwasserdruck-
rohrleitung an das Bestandsnetz in der Osthofstrae/ Litke Geist entsprechend dieser Vorlage und
der Vorlage V/0781/2022, erfolgt unmittelbar nach dem Abschluss des ersten Bauabschnittes ab dem
Beginn des 2. Quartals 2024. Nach Abschluss des zweiten Bauabschnittes sind die ersten Baugrund-
stucke im Jahr 2025 baureif.

Der Baubeginn fur den dritten Bauabschnitt der Stral3en- und Tiefbauarbeiten im Baugebiet, der die
Ubrigen Abschnitte der o6ffentlichen Infrastruktur beinhaltet, beginnt nach Fertigstellung des zweiten
Bauabschnittes parallel zu den ersten HochbaumaRnahmen im Gebiet.

Die Gesamtbauzeit fur die Herstellung aller Schmutzwasserkanale, des Pumpwerks, der Versor-
gungsleitungen der Stadtnetze und der Baustralen innerhalb des Baugebietes wird auf ca. 2,5 Jahre
geschatzt. Die Fertigstellung der ErschlieBungsarbeiten wird somit voraussichtlich Ende 2025 er-
reicht.

Der Endausbau der o6ffentlichen Verkehrsflachen erfolgt im Anschluss und in Abhangigkeit zum Bau-
fortschritt der privaten Hochbaumafinahmen.

4. Beitrage Dritter/Zuschiisse

Es fallen Beitrage nach der Kanalbeitragssatzung (KSB) der Stadt Munster an.

Fir die im Planungsgebiet liegenden Grundstlicke sind die satzungsgemafRen Kanalanschlussbeitra-
ge von zurzeit 6,77 €/m? Grundsticksflache (ein- und zweigeschossige Bebauung) bzw. 8,80 €/m?
(dreigeschossige Bauweise) zu entrichten. Der endgultige Kanalanschlussbeitrag richtet sich nach
dem zum Zeitpunkt der Entstehung der Beitragspflicht glltigen Beitragssatz.

Far die Herstellung der Kanalhausanschlussleitungen wird die It. Satzung festgelegte Pauschale von
zurzeit 1.483,08 € fur je einen Regen- und Schmutzwasserhausanschluss erhoben.

V/0779/2022



5. Genehmigungen/Vereinbarungen

Der Neubau der Schmutz- und Regenwasserkanalisation/-ableitung (inkl. Regenrickhaltebecken) ist
wasserrechtlich nach § 57 LWG NRW anzuzeigen.

Die Einleitung in das Nebengewasser des Kannenbachs ist nach § 8 WHG genehmigungspflichtig.
Die Wasserrechtsantrage werden mit Vorlage der Ausflhrungsplanung gestellt.

Die Verlegung und der naturnahe Ausbau des Kannenbachs auf3erhalb des Bebauungsplanes 572,
im Bereich der geplanten Kleingarten und des Festplatzes Albachten wird spater, in einer separaten
Planung nach § 68 WHG zur Genehmigung vorgelegt.

Die wasserwirtschaftlichen Planungen sind mit der Unteren Wasserbehorde vorabgestimmt.

6. Liegenschaftliche Regelungen
Die Planungsflachen stehen im Eigentum der Stadt Munster. Die Vermarktung der privaten Grundstu-
cke erfolgt durch das Amt fir Immobilienmanagement.

Das Amt fiir Mobilitdt und Tiefbau sieht eine frilhzeitige Information der Offentlichkeit durch Pressein-
formationen und Beschilderungen entsprechend dem Serviceversprechen der Stadt Minster vor.

Im Zuge des gesamten Planungsprozesses haben bereits zahlreiche Gesprache mit Anwohnerinnen
und Anwohnern sowie offentliche Veranstaltungen gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt zum The-
ma Uberflutungsschutz und wasserwirtschaftliche ErschlieRung stattgefunden.

V.

gez.

Robin Denstorff
Stadtbaurat

Anlagen:
Anlage A

Ubersichtslageplan Blatt 1
Lageplan Blatt 1 bis 3

V/0779/2022



	SMC_BM_KW
	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

